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Aufruf
an bie

genierßefmßettbe $e»<U'Jientttg &er

SBertge Siiteibgettoffen!

Sa? «St^treigeröolf ift am 18. Dftober berufen, über bte

Slnnagme ober Sertoerfung be? Sunbeggefepe? betreffenb ben

fgmeigerifgen Zolltarif bom 10. SIpril 1891 gu entfgeiben.
3Tiit ©inmutg l)aben bie beiben Selegtrtenberfammlungen be?

Sgmeigerifgen ®emerbeberein?, am 14. 3uni in Sern unb
ant 13. September in Sieftal, biefer Sorlage gugeftitnmt unb
bem untergeig neten 3entraIborftanb ben Sluftrag ertgeilt, mit
aller ©ntfgtebengeit für ben neuen Zolltarif einguftegen. Unb
jene Selegirten ber gagtreigen §anbtoerfer»unb®emerbebereine,
ber geraerbligen Serufgberbänb'e unb Slnftalten au? allen
Sanbegtgeilen ber Sgmeig bürfen rnogl mit Kegt als be»

rufene Vertreter beg gefammten fgmeigerifgen ©emerbe» unb
§anbroer£erftanbe? attgefegen merben.

SSir empfehlen b.n Zolltarif gnr Slnnagme, bormiegenb
au? folgenben ©rünben:

Sen Sttnbe?begörben, melge bie 3oßanfäge reiflieb er»

mögen unb Sonberintereffen gurüdCgetoiefett baben, lag bie

Slbfigt ferne, bie greife unferer unentbegrligen Seben§mittel

biuaufgufcbrauben. SDBir baben aueb bag fefte Sertrauen, bafj
alle jene SampfgoIIanfäöe, melge eine Sertgeuerung
ber Sebengmittel gur jjolge baben Eönnten, blunter»
gefegt merben, fobalb fie bei ben fgmebenben fèanbel?oer»

traggunterbanblungen ibren SDienft erfüllt baben.

3n uuferm £anbel?oerfegr mit bem Sluglanbe bat im

3agr 1890 bie ©infugr um öoße 47 Stißionen, bie Slug»

fubr nur um 8 Slißionen gugenommen. Unfere Slugfubr
betrug anno 1889 um 211 SîiBionen fjrattfen, anno 1890
fogar 250 SUflionen weniger alg bie ©infubr Stile Sin»

geilen beuten barauf bin, bafs biefe Unterbilang, biefer jj'ögl»
betrag unferer nationalen Srobuftion fid) nod) be»

beutenb fteigern merbe. Sorbamerifa g. S. bat mit feinem
neueften Solltarif einigen unferer §auptinbuftrien ben Beben?»

faben unterbunben. Unfere Slafgitten, unfere S«3ebftügle müffen
ftiße fteben, menn mir nigt bem Srieb ber Selbftergal»
tung folgen unb unfern Srobuften raenigften? in einem ge»

miffen Stafje ben eingeitnifgen Siarft fiebern.
Ser Sotltarif bebeutet noeb feinegmeg? eine Kagagmung

ber au?mätigen „Sgupgoßpolitif". Sie mägig erhöhten Sin»

füge für fertige unb halbfertige fßrobufte, bie mir im 3nlanbe
ebenfo gut bestellen fönnen, erreichen burgfgnittlig lange
nicht biejenigen auglänbifeber 3ofltarife. <Sie oermögen îaum
bie frembe Staffenprobuftion, melge mittelft niebriger Söhne
unb rninbermertbigem Material felbft auf bem eingeitnifgen
Sîarfte fonfurrengfägig ift, etma? gurüefgubrängen. Unb in
biefer Kigtung muß etraa? gegeben, menn nidlt eine meitere

Serminberung ber einbeimifeben Srobuftion ober ban.t eine

tgerabfegung aller Slrbeitglöbne folgen foil. Seibe? aber märe

für unfere arbeitenbe Seüölferung gleich nadjtbeilig.
Ser 3"ftarif ift ein SBerf reifliger Slbmägung oon fig

entgegenftebenben Slnfprügen; Sllle 233ünfcbe tonnten un»

möglid) befriebigt merben. Sen mannigfachen ©ingelintereffen
gegenüber mar bie gemeinfame SCßoglfagrt be? Saterlanbe?
oberfte? ©efeg. Sa? ©ebeigett unferer gemerbtidjen unb
lanbmirtgfgaftligen Seoölferung, ber beften Stügen unferer
Solfgrnoglfagrt, mürbe beffer magrgenommett al? ie gutior in
einem febmeigerifebeu 3oßtarif.

2)er Soßtarif fofl un? eine Hßaffe fein für ben beoor»

ftegenben tampf ber nationalen Sntereffen in ben §anbel?»
üertraggnnterganblungen mit Seutfglanb, Defierreig, Statten,
jjranfreig u. f. m. Sie jegigen $anbel?t)erträge haben unfere
©emerbe unb Snbuftrien gum Sgeil ferner gefgäbigt, meil
unfere frühem 3oßtarife fig nicht mirffam genug ermiefen

gegen bie Slnmafjungen ber ©rofcftaaten. §eute mären mir

beffer gerüftet; aber bie Sertoerfung be? 3oßtarif? mürbe
un? neuerbingg fampfuntügtig machen. Stöge man mögt
bebenten, bag bie beanftanbeten bogen Slnfäge unfere? 3oß=
tarife? niegt gur bellen Stnroenbung tommen,
fonbern in ben §anbel?berträgen eine ergeblidje Kebuftion
erleiben mürben. Siefe ®atnpfgöße foHen bom Slu?tanbe
bißigere Slu?gang?göße für unfere Snbufirien unb ©emerbe
ergmingen. : SSit Sertoerfung be? 3oßtarife? mürben mir un?
felbft unferer SBaffen berauben. SBenben mir fie im ©egen»
tgeii an, um bie bogen 3oßmauern be? Sluglanbe? gu bürg»'
breegen unb um gu ergielen, bag bie ber Slugbegnung igre?
Slbfaggebiete? fo fegr bebürftige eingeimifge Sßrobuttion mit
igten ©rgeugniffen auch in anbern Staaten tonturriren tönne.

Sßtr negmett ben goßtarif ntt, meil mir bie ©rünbe
ber ©egner al? nigt fticggaltig betrachten, meil mir bie

langjährigen Semübungen unferer Segörben unb
Sereine für ©rlangung gürtftigerer .toufurrengbebingungen
in uufeim §anbel?Derfegr mit bem Sluglanbe nidjt auf?
Spiel fegen moßen ünb meil mir bie Sermerfung be?

Sarife? im gegenmärtigen 3eitpun£t al? ein magre? San»
begunglüd betrachten müßten!

Sem gnnjett SgtueijcrOolf, in?befonbere bem ©e»
merbeftanb empfehlen mir bie Slnnagme be? 3oßtarifeg
in ber feften Itebergeugung, bafe mit bemfelben Sortbeile
für unfer Saterlanb erreicht merben, bie mir nur auf biefem
unb fonft auf feinem anberem SGßege erlangen fönnen.

Unfere Sofung für ben 18. Dftober lautet:

3 ü r i cg, ben 1. Dftober 1891.

1er JfntralßjrPßiib öfß Sifjiueij. (ijfiufrlieuercißß.

fÇiir bie 2ßerfftatt
Sab hefte Wittel, buteg Sdjmieröl unb ©taub ftehrig

flemarbene fötafdjinentheile gu reinigen, beftebt in Slnmen»

bung einer ftarfen Sobalauge. Sluf 1000 ©emiigt?tbeile
SBaffer negme man ungefähr 10 bi? 15 ©emicbtgtgeile fau»

ftifeger ©oba unb 100 Sgeile orbinärer Soba. Siefe Stifdjung
iaffe matt focgen, lege bie Stafcginentgeile hinein unb aße?

(Jett, Del unb Scgmug mirb fig rafg ablöfen ; e? bebarf
bann nur nocg, ba? Stetaß abgufpülen unb gut gu troefnen.

Sie Sauge bemirft, bag bie fjette fieg mit igr gu Seife ber»

binben, melcge im SBaffer löslich ift. Um gu bergüten, bag
bie Schmieröle :c. fig att ben Slafginentgeiten bergärten,
ift e?' nötgig, ein Srittel Serofin gingugufügen ; auch empfiehlt
e? fig, bon 3ett gu 3eit mit Sîerofin aßgemeitt einguölen.
Obige Sietgobe gat fig in ©nglanb allgemein Sagtt gebrogen.

©la§> unb fßorjeßantöihperfahren. Um einen Sletall»
beftatibtgeil eine? Slpparate? an einen anberen au? ©la? ober

Sßorgeßatt angulötgen, beifpietsmeife einen t&agn an eine ©lag»

rögre, mirb, mie ber „Segnifer" berigtet, guerft jene Steße
be? ®la?rogre?, an melger ba? Slnlötgen ausgeführt merbett

foß, mit einer fegr bünnen Sgigte Sßlatin ober Silber be»

bedt. Sluf biefen Uebergug bon Sjtlatin mirb nun eleftrolptifg
eine Sîupferfgigte niebergefglagen, inbent ba? mit Siblin
übergogene ©lagrogr in ein fgmefelfaure? tupferbab ge»

taugt unb al?bann mit bem negatiben Sol einer entfpregenb
ftarfen Satterie berbunben mirb. Surg ben eleftrolgtifgen
Sorgang im Sabe mirb auf bettt Slbt'büberguge eine Supfer»

fgigte niebergefglagen, melge bei guter Slugfügrung berart
feft anhaftet, ba& ba? ®la?rogr mit bem metaßifg bebeclten

Sgeil al? ein mtt'flig metaHtfge? Sogr beganbelt unb mit»
telft 3iftt att ©ifen, Supfer, Sronce, Statin, furg an aße

Stetaße gelötget merben fann, melge fig mit 3ütn lötgen
laffen. Slan fann aug ftatt be? Slatinüberguge? ba? ©Ia?»
rogr mit einer Silberfgigte berfegen, ma? ogne jebe Sgmie»
rigfeit gefgeben fann, inbent man ba? ©Ia? mit falpeter»
faurem Silber bebedt unb e? bann bi? gur Sotgglutg ergibt.
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Ausruf
an die

geweröetreivende Bevölkerung der Schweiz.

Werthe Miteidgenossen!

Das Schweizervolk ist am 18. Oktober berufen, über die

Annahme oder Verwerfung des Bundesgesetzes betreffend den

schweizerischen Zolltarif vom 10. April 1891 zu entscheiden.

Mit Einmuth haben die beiden Delegirtenversammlungen des

Schweizerischen Gewerbevereins, am 14. Juni in Bern und
am 13. September in Liestal, dieser Vorlage zugestimmt und
dem unterzeichneten Zentralvorstand den Auftrag ertheilt, mit
aller Entschiedenheit für den neuen Zolltarif einzustehen. Und
jene Delegirten der zahlreichen Handwerker-und Gewcrbevereine,
der gewerblichen Berufsverbände und Anstalten aus allen
Landestheilen der Schweiz dürfen wohl mit Recht als be-

rufene Vertreter des gestimmten schweizerischen Gewerbe- und
Handwerkerstandes augesehen werden.

Wir empfehlen d.n Zolltarif zur Annahme, vorwiegend
aus folgenden Gründen:

Den Bundesbehörden, welche die Zollansätze reiflich er-

wogen und Sonderinteressen zurückgewiesen haben, lag die

Absicht ferne, die Preise unserer unentbehrlichen Lebensmittel
hinaufzuschrauben. Wir haben auch das feste Vertrauen, daß
alle jene Kampfzollansätze, welche eine Vertheuerung
der Lebensmittel zur Folge haben könnten, herunter-
gesetzt werden, sobald sie bei den schwebenden Handelsver-
tragsunterhandlungen ihren Dienst erfüllt haben.

In unserm Handelsverkehr mit dem Auslande hat im

Jahr 1890 die Einfuhr um volle 47 Millionen, die Aus-
fuhr nur um 8 Millionen zugenommen. Unsere Ausfuhr
betrug anno 1889 um 211 Millionen Franken, anno 1890
sogar 250 Millionen weniger als die Einfuhr! Alle An-
zeichen deuten darauf hin, daß diese Unterbilanz, dieser F'öhl-
betrag unserer nationalen Produktion sich noch be-

deutend steigern werde. Nordamerika z. B. hat mit seinem

neuesten Zolltarif einigen unserer Hauptindustrien den Lebens-

faden unterbunden. Unsere Maschinen, unsere Webstühle müssen

stille stehen, wenn wir nicht dem Trieb der Selbsterhal-
tun g folgen und unsern Produkten wenigstens in einem ge-
wissen Maße den einheimischen Markt sichern.

Der Zolltarif bedeutet noch keineswegs eine Nachahmung
der auswätigen „Schutzzollpolitik". Die mäßig erhöhten An-
sätze für fertige und halbfertige Produkte, die wir im Jnlande
ebenso gut herstellen können, erreichen durchschnittlich lange
nicht diejenigen ausländischer Zolltarife. Sie vermögen kaum
die fremde Massenproduktion, welche mittelst niedriger Löhne
und minderwerthigem Material selbst auf dem einheimischen
Markte konkurrenzfähig ist, etwas zurückzudrängen. Und in
dieser Richtung muß etwas geschehen, wenn nicht eine weitere

Verminderung der einheimischen Produktion oder dann eine

Herabsetzung aller Arbeitslöhne folgen soll. Beides aber wäre
für unsere arbeitende Bevölkerung gleich nachtheilig.

Der Zolltarif ist ein Werk reiflicher Abwägung von sich

entgegenstehenden Ansprüchen; Alle Wünsche konnten un-
möglich befriedigt werden. Den mannigfachen Einzelinteressen
gegenüber war die gemeinsame Wohlfahrt des Vaterlandes
oberstes Gesetz. Das Gedeihen unserer gewerblichen und
landwirtschaftlichen Bevölkerung, der besten Stützen unserer
Volkswohlfahrt, wurde besser wahrgenommen als ie zuvor in
einem schweizerischen Zolltarif.

Der Zolltarif soll uns eine Waffe sein für den bevor-
stehenden Kampf der nationalen Interessen in den Handels-
Vertragsunterhandlungen mit Deutschland, Oesterreich, Italien,
Frankreich u. f. w. Die jetzigen Handelsverträge haben unsere
Gewerbe und Industrien zum Theil schwer geschädigt, weil
unsere frühern Zolltarife sich nicht wirksam genug erwiesen

gegen die Anmaßungen der Großstaaten. Heute wären wir

besser gerüstet; aber die Verwerfung des Zolltarifs würde
uns neuerdings kampfuntüchtig machen. Möge man wohl
bedenken, daß die beanstandeten hohen Ansätze unseres Zoll-
tarifes nicht zur vollen Anwendung kommen,
sondern in den Handelsverträgen eine erhebliche Reduktion
erleiden würden. Diese Kampfzölle sollen vom Auslande
billigere Ausgangszölle für unsere Industrien und Gewerbe
erzwingen. ^ Wit Verwerfung des Zolltarifes würden wir uns
selbst unserer Waffen berauben. Wenden wir sie im Gegen-
theil an, um die hohen Zollmauern des Auslandes zu durch-
brechen und um zu erzielen, daß die der Ausdehnung ihres
Absatzgebietes so sehr bedürftige einheimische Produktion mit
ihren Erzeugnissen auch in andern Staaten konkurriren könne.

Wir nehmen den Zolltarif an, weil wir die Gründe
der Gegner als nicht stichhaltig betrachten, weil wir die

langjährigen Bemühungen unserer Behörden und
Vereine für Erlangung günstigerer Konkurrenzbedingungen
in unseim Handelsverkehr mit dem Auslande nicht aufs
Spiel setzen wollen und weil wir die Verwerfung des

Tarifes im gegenwärtigen Zeitpunkt als ein wahres Lan-
desunglück betrachten müßten!

Dem ganzen Schweizervolk, insbesondere dem Ge-
Werbestand empfehlen wir die Annahme des Zolltarifes
in der festen Ueberzeugung, daß mit demselben Vortheile
für unser Vaterland erreicht werden, die wir nur auf diesem
und sonst auf keinem anderem Wege erlangen können.

Unsere Losung für den 18. Oktober lautet:

Ja!
Zürich, den 1. Oktober 1891.

Der Jentraloorstlmd des Schweiz. Gewertleuereins.

Für die Werkstatt.
Das beste Mittel, durch Schmieröl und Staub klebrig

gewordene Maschinentheile zu reinigen, besteht in Anwen-
dung einer starken Sodalauge. Auf 1000 Gewichtstheile
Wasser nehme man ungefähr 10 bis 15 Gewichtstheile kau-

stischer Soda und 100 Theile ordinärer Soda. Diese Mischung
lasse man kochen, lege die Maschinentheile hinein und alles

Fett, Oel und Schmutz wird sich rasch ablösen; es bedarf
dann nur noch, das Metall abzuspülen und gut zu trocknen.

Die Lauge bewirkt, daß die Fette sich mit ihr zu Seife ver-
binden, welche im Wasser löslich ist. Um zu verhüten, daß
die Schmieröle zc. sich an den Maschinentheilen verhärten,
ist es nöthig, ein Drittel Kerosin hinzuzufügen; auch empfiehlt
es sich, von Zeit zu Zeit mit Kerosin allgemein einzuölen.
Obige Methode hat sich in England allgemein Bahn gebrochen.

Glas- und Porzellanlöthverfahren. Um einen Metall-
bestandtheil eines Apparates an einen anderen aus Glas oder

Porzellan anzulöthen, beispielsweise einen Hahn an eine Glas-
röhre, wird, wie der „Techniker" berichtet, zuerst jene Stelle
des Glasrohres, an welcher das Anlöthen ausgeführt werden

soll, mit einer sehr dünnen Schichte Platin oder Silber be-

deckt. Auf diesen Ueberzug von Platin wird nun elektroltstisch
eine Kupferschichte niedergeschlagen, indem das mit Platin
überzogene Glasrohr in ein schwefelsaures Kupferbad ge-
taucht und alsdann mit dem negativen Pol einer entsprechend

starken Batterie verbunden wird. Durch den elektrolytischen

Vorgang im Bade wird auf dem Platinüberzuge eine Kupfer-
schichte niedergeschlagen, welche bei guter Ausführung derart
fest anhaftet, daß das Glasrohr mit dem metallisch bedeckten

Theil als ein wirklich metallisches Rohr behandelt und mit-
telst Zinn an Eisen, Kupfer, Bronce, Platin, kurz an alle
Metalle gelöthet werden kann, welche sich mit Zinn löthen
lassen. Man kann auch statt des Platinüberzuges das Glas-
rohr mit einer Silberschichte versehen, was ohne jede Schwie-
rigkeit geschehen kann, indem man das Glas mit salpeter-
saurem Silber bedeckt und es dann bis zur Rothgluth erhitzt.


	Aufruf an die gewerbetreibende Bevölkerung der Schweiz

